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Daimler-Benz

öffentliche Mittel „mitgenommen“?

Etwa 7000 neue Arbeitsplätze will die Daimler-Benz AG 
mit dem geplanten Neubau des dritten PKW-Werkes am 
Standort Rastatt schaffen. Dazu sollen auf einer Fläche 
von 190 ha Investitionen in einer Gesamthöhe von rund
1,8 Mrd. DM getätigt werden. Der für die Wahl des Stand
ortes letztlich ausschlaggebende Grund wird in den Füh
lungsvorteilen vermutet, die das benachbarte Werk für 
Nutzfahrzeuge und Komponenten in Gaggenau dem 
neuen Werk bietet. Wegen der anhaltend ungünstigen 
Marktsituation bei Nutzfahrzeugen und der deshalb un
zureichenden Auslastung der LKW-Produktion wird an
genommen, daß ein großer Teil der neu zu schaffenden 
Arbeitsplätze in der PKW-Fertigung von Mitarbeitern 
aus dem alten Werk besetzt werden wird.

Obwohl der Konzern über liquide Mittel in Höhe von 
schätzungsweise 11 Mrd. DM verfügt, hat es sich das 
Land Baden-Württemberg nicht nehmen lassen, dem fi
nanzstarken Unternehmen mit öffentlichen Mitteln in 
Höhe von mindestens 120 bis 140 Mill. DM zur Seite zu 
stehen. Diese Mittel sind für den Ausbau der Infrastruk
tur sowie für die Bereitstellung und Erschließung des 
Grundstücks vorgesehen und werden offiziell nicht als 
Investitionshilfen deklariert, denn Rastatt ist kein regio
nales Fördergebiet.

Als Beobachter fragt man sich verwundert, ob nun der 
ertragskräftige Investor die öffentlichen Mittel lediglich 
„mitgenommen“ hat, weil aus innerbetrieblichen Grün
den die Wahl ohnehin auf den Standort Rastatt gefallen 
wäre, oder ob die Subventionen nicht doch die Abwan
derung an einen Standort außerhalb Baden-Württem- 
bergs, wie z. B. Bremen, verhindert haben. Träfe der er
ste Fall zu, so hätte der Landesrechnungshof zu prüfen, 
ob diese Verwendung der Steuermittel gerechtfertigt ist. 
Liegt jedoch der zweite Fall vor, so wäre wieder einmal 
ein für den Föderalismus typischer Fall von Subven
tionswettlauf zu konstatieren, dessen ordnungspoliti
sche Fragwürdigkeit auch den Beteiligten bekannt ist.
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Versicherungen

Ämterstreit um Mißbrauchaufsicht

Eine gute Nachricht konnte die Presseabteilung des 
Bundeskartellamts kürzlich verkünden: Der Intervention 
des Amtes hätten es die Kunden der Rechtsschutzversi
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cherungen zu verdanken, daß sie insgesamt wohl rund 
100 Mill. DM sparen werden. So direkt konnte das Bun
deskartellamt seine Nützlichkeit für die Verbraucher nur 
selten unter Beweis stellen.

In einem Mißbrauchverfahren hatten die Wettbe
werbshüter die vom Bundesaufsichtsamt für das Versi
cherungswesen genehmigte Klausel für die Prämienan
passung bei der Rechtsschutzversicherung beanstan
det. Die Mißbrauchaufsicht konnte hier eingreifen, da 
die Klausel nach Wettbewerbsrecht beim Kartellamt an
gemeldet worden war. Damit wurde eine alte Auseinan
dersetzung zwischen den beiden Berliner Behörden 
wieder beleuchtet; zwischen diesen ist strittig, ob Ände
rungen von Geschäftsbedingungen immer anzumelden 
sind. Bei den neuen Bedingungen für eine Kaskoversi
cherung etwa geschah dies nicht. Deshalb müssen die 
KarteiIwächter hier einen ungleich schwierigeren Weg 
beschreiten, nämlich den Beweis eines abgestimmten 
Verhaltens erbringen. Ein solcher Beweis ist aber nur im 
nachhinein möglich, während bei Anmeldung die Miß
brauchaufsicht im vorhinein wirken kann.

Insgesamt bläst der Versicherungswirtschaft zur Zeit 
der Wind ins Gesicht. Allzulange wurden unter dem 
Schutz der Regulierung gute Gewinne erzielt, obwohl 
faktisch keinerlei Unternehmensrisiko besteht. So ist es 
zu begrüßen, wenn das Kartellamt diesen Zweig in Zu
kunft etwas stärker beobachten will und gleichzeitig die 
EG-Kommission ihre Bemühungen intensiviert, auch 
hier der ausländischen Konkurrenz einen direkten Zu
gang zum deutschen Markt zu eröffnen. kra

Industriezonen

Zweifelhafte Erfolgsaussichten

Die neue französische Regierung richtet auf dem Ge
lände von drei stillgelegten Werften Industriezonen ein. 
Steuervergünstigungen, Beihilfen zur Errichtung von Ar
beitsplätzen, verringerte Sozialleistungen und verein
fachte Behördenwege sollen einen Anreiz zur Ansied
lung bilden. Damit folgt Frankreich einem Konzept, das 
Irland, Großbritannien und Begien bereits teilweise ver
wirklicht haben. Auch für die Bundesrepublik wurden 
solche Zonen vorgeschlagen.

Die Erfolgsaussichten derartiger wirtschaftspoliti
scher Exklaven erscheinen jedoch zweifelhaft. Zwar 
macht es durchaus Sinn, bestimmte staatliche Regle
mentierungen aufzuheben, deren kontraproduktive Wir-
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kungen ihren gesellschaftlichen Nutzen übersteigen. 
Jedoch ist es dann nicht mehr einsichtig, warum dies 
nur regional begrenzt geschehen soll. Gegenüber die
sem Einwand rechtfertigen sich die Verfechter solcher 
„Zonen freier Wirtschaftsaktivität“ mit der Behauptung, 
ein erster Schritt sei besser als gar keiner, denn für eine 
landesweite Aufhebung seien keine Mehrheiten zu be
kommen.

Dieser Argumentation sind verschiedene negative 
Aspekte entgegenzuhalten. Es entstehen durch diese 
Freigebiete nämlich lokale Löcher in der Wirtschaftsord
nung, die bedenkliche Konsequenzen für den Wettbe
werb haben. Nicht unbegründet ist auch der Verdacht, 
daß eine indirekte Subventionierung betrieben werden 
soll, die wegen ihres verdeckten Charakters nicht die 
Fassade der ansonsten beteuerten Sparpolitik verun
ziert. Befremdlich mutet schließlich dielatsache an, daß 
solche „Freizonen“ ausgerechnet in einer Zeit einge
führt werden, in der die EG-Kommission erbittert gegen 
die Privilegien der Freihäfen kämpft. go

Südafrika

Sanktions-Opportunismus

Daß Wirtschaftssanktionen so gut wie nie etwas bewirkt 
haben, oft sogar kontraproduktiv waren, ist den Regie
rungen der westlichen Länder bekannt. Dennoch er
scheint es unvermeidlich, daß sie Sanktionen gegen 
Südafrika verhängen werden.

Mit Sanktionen soll angeblich Druck auf die südafrika
nische Regierung ausgeübt werden, die Apartheid ab
zuschaffen. Dabei würde diese ohne Zweifel nichts lie
ber als das tun -  wenn sie nur ein Rezept dafür hätte, 
wie die volle Selbstbestimmung und gleichberechtigte 
politische Partizipation der schwarzen Völker Südafri
kas erreicht werden kann, ohne die Demokratie, die wirt
schaftliche Prosperität und den inneren Frieden extrem 
zu gefährden. Wenn Sanktionen tatsächlich den friedli
chen Wandel fördern könnten, müßte Botha sie begrü
ßen.

Sanktionsbefürworter gibt es aber in der Republik 
Südafhka fast nur auf seiten der extremen Linken sowie 
der konservativen Rechten. Erstere erhoffen sich davon 
einen Beitrag zur Schaffung einer „revolutionären Situa
tion“ , letztere die Mobilisierung der Buren-Reaktion ge
gen den Reformkurs Bothas. Beiden geht es um die 
ganze Macht, nicht um eine gerechte und friedliche 
Kompromißlösung des komplexen Südafrikaproblems.
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Der Westen kann weder wollen, daß Südafrika nach 
schwarzafrikanischem Muster „entkolonialisiert“ wird, 
noch an einer Restauration der Apartheid interessiert 
sein. Wenn die westlichen Länder dennoch Sanktionen 
verhängen sollten, dann ausschließlich aus innen- wie 
außenpolitischen Rücksichten: um es den „progressi
ven“ Kräften in den eigenen Ländern recht zu machen 
und es nicht mit Schwarzafrika zu verderben. Dafür neh
men sie in Kauf, daß die Polarisierung in Südafrika geför
dert und der eigenen Wirtschaft Schaden zugefügt wird.

dl

Mexiko

Baker-Plan auf dem Prüfstand

Zehn Monate nach der Präsentation der Vorstellungen 
der US-Regierung zur Überwindung der Verschuldungs
krise durch Finanzminister Baker scheint Mexiko als er
stes Land für deren Realisierung festzustehen. Ende 
Juli Unterzeichneten Mexiko, der IWF und die Weltbank 
in Washington Abkommen, die -  vorausgesetzt, die in
ternationalen Geschäftsbanken tragen 5 bis 7 Mrd. $ 
dazu bei -  dem Land bis Ende 1987 Neukredite im Um
fang von rund 12 Mrd. $ eröffnen.

Im Sinne der US-lnitiative sieht das Programm die üb
lichen Austeritätsmaßnahmen, wie die Verringerung des 
Haushaltsdefizits und die Fortführung der restriktiven 
Geldpolitik vor, zudem sollen durch Neukredite mit der 
Weltbank abgestimmte wachstumsorientierte Maßnah
men finanziert werden. So strebt Mexiko eine Liberali
sierung des Außenhandels und die überfällige Umstruk
turierung des Sektors der öffentlichen Unternehmen an.

Unklar bleibt allerdings, wodurch sich Mexiko -  abge
sehen von Erdbeben und Ölpreisverfall -  für die Vorrei
terrolle qualifiziert. Der Verdacht drängt sich auf, daß der 
IWF hier unter amerikanischem Druck Konzessionen 
machte, um die Baker-Initiative zu retten. Diese drohte 
angesichts der Schwierigkeiten, ein geeignetes Land zu 
finden, im Sande zu verlaufen. Zudem haben die Ban
ken -  trotz nahezu einhelliger Begrüßung des Vor
schlags -  ihren Schuldnern bisher keineswegs die an
geregten Neukredite gewährt. Der Verantwortung, in die 
sie von IWF und Weltbank nun genommen werden, kön
nen sie sich dagegen kaum entziehen. Denn damit ris
kierten sie das endgültige Scheitern eines Lösungsan
satzes, zu dem es aus ihrer Sicht nach wie vor keine er
folgversprechende Alternative gibt. Die Zukunft der Ba
ker-Initiative hängt nunmehr wesentlich vom Ausgang 
des mexikanischen Experiments ab. Auf die künftigen 
Zahlen zur Kapitalflucht darf man daher gespannt sein.
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